
Synopse Beilage 2 zum Anhörungsbericht

Gesetz über den Finanzausgleich zwischen den Gemeinden (Finanzausgleichsgesetz, FiAG)

Entwurf des Regierungsrats vom 3. Dezember 2014 für das Anhörungsverfahren. Bemerkungen

Gesetz
über den Finanzausgleich zwischen den Gemeinden 
(Finanzausgleichsgesetz; FiAG)

Dekret
über den Finanzausgleich zwischen den Gemeinden 
(Finanzausgleichsdekret, FiAD)

Der Grosse Rat des Kantons Aargau,

gestützt auf §§ 117 und 120 der Kantonsverfassung

beschliesst:

Der Grosse Rat des Kantons Aargau,

gestützt auf die §§ 6 Abs. 4, 7 Abs. 2, 8 Abs. 6, 9 Abs. 6, 10 Abs. 4, 11 
Abs. 3, 18, 19 Abs. 2 und 25 des Gesetzes über den Finanzausgleich 
zwischen den Gemeinden (Finanzausgleichsgesetz, FiAG) vom 
xx.xx.xxx 1,  

beschliesst:

Vernehmlassung von
(Bitte Name der Organisation 
einfügen)

I.

1. Einleitung

§  1
Zweck
1 Der Finanzausgleich bezweckt die Verringerung von Unter-
schieden in der finanziellen Ausstattung der Gemeinden, soweit 
diese auf das Ausmass der Ressourcenstärke oder das Aus-
mass der Betroffenheit durch besondere, nicht beeinflussbare 
Lasten zurückzuführen sind.

§  2
Ausgleichsinstrumente
1 Der Finanzausgleich besteht aus
a) dem Ressourcenausgleich,
b) dem Lastenausgleich,
c) den Ergänzungsbeiträgen,
d) den Beiträgen für die regionale Standortförderung.
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2 Der Ressourcenausgleich setzt sich zusammen aus
a) dem Steuerkraftausgleich,
b) der Mindestausstattung.
3 Der Lastenausgleich setzt sich zusammen aus
a) dem Bildungslastenausgleich,
b) dem Soziallastenausgleich,
c) dem räumlich-strukturellen Lastenausgleich, bestehend aus 

den zwei Teilbereichen "Anteil Siedlungsfläche" und "Einwoh-
nerzahl".

§  3
Berechnungsgrundlagen
1 Alle Daten, die für die Berechnung der Finanzausgleichszah-
lungen erheblich sind, werden aufgrund des Durchschnitts einer 
Dreijahresperiode errechnet.
2 Massgebend sind dabei das zweite, dritte und vierte Jahr (Ba-
sisjahre) vor dem Jahr, in dem die Finanzausgleichszahlungen 
erfolgen (Zahlungsjahr).
3 Liegen die Daten nicht aus allen drei Jahren vor, so werden die 
Werte aus jenen Jahren innerhalb der Dreijahresperiode ge-
mäss Absatz 2 verwendet, für die Daten verfügbar sind.

§  4
Vollzug
1 Der Regierungsrat regelt den Vollzug dieses Gesetzes durch 
Verordnung, namentlich
a) die technischen Einzelheiten aller Berechnungen,
b) das Verfahren zur Ermittlung des Anspruchs auf Ergänzungs-

beiträge gemäss den §§ 13 ff.,
c) und die Bedingungen zur Entrichtung von Beiträgen sowie den 

Verteilschlüssel für die regionale Standortförderung gemäss § 
18.
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2 Das zuständige Departement berechnet jährlich die Finanz-
ausgleichszahlungen. Die Beträge werden den Gemeinden bis 
spätestens Mitte des dem Zahlungsjahr vorangehenden Jahres 
mitgeteilt.
3

Ist eine Gemeinde mit den mitgeteilten Beträgen nicht einver-
standen und kommt keine Einigung zustande, kann die Ge-
meinde innert drei Monaten nach der Mitteilung eine beschwer-
defähige Verfügung verlangen.
4

Die berechneten Finanzausgleichszahlungen werden den Ge-
meinden in zwei gleich grossen Teilbeträgen im zweiten und 
vierten Quartal des Zahlungsjahres ausbezahlt beziehungswei-
se in Rechnung gestellt.

2. Ressourcenausgleich

§  5
Normsteuerertrag
1 Die Ressourcenstärke einer Gemeinde bemisst sich nach ih-
rem Normsteuerertrag pro Kopf gemäss Absatz 4.
2 Der Normsteuerertrag ergibt sich aus der Summe folgender 
Positionen:
a) Ertrag der Einkommens- und Vermögenssteuern der natürli-

chen Personen (inklusive Quellensteuer), der sich bei Anwen-
dung des durchschnittlichen Steuerfusses ergeben würde,

b) Gemeindeanteil an den Kapital- und Gewinnsteuern der juris-
tischen Personen,

c) Gemeindeanteil an der Grundstückgewinnsteuer,
d) Gemeindeanteil an den Erbschafts- und Schenkungssteuern.
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3 Der durchschnittliche Steuerfuss (ausgedrückt in Prozentpunk-
ten) ergibt sich aus der Division der über alle Gemeinden sum-
mierten Erträge der Gemeindesteuern der natürlichen Personen 
durch die Summe der für alle Gemeinden auf 100 % umgerech-
neten Erträge der Gemeindesteuern der natürlichen Personen, 
multipliziert mit 100.
4 Der Normsteuerertrag pro Kopf ergibt sich aus der Division des 
Normsteuerertrags durch die Einwohnerzahl einer Gemeinde.
5

Der durchschnittliche Normsteuerertrag pro Kopf ergibt sich 
aus der Division der Summe der Normsteuererträge aller Ge-
meinden durch die Einwohnerzahl des Kantons.

§  6
Steuerkraftausgleich
1 Gemeinden mit einem tieferen Normsteuerertrag pro Kopf als 
der durchschnittliche Normsteuerertrag pro Kopf erhalten Bei-
träge aus dem Steuerkraftausgleich.
2 Gemeinden mit einem höheren Normsteuerertrag pro Kopf als 
der durchschnittliche Normsteuerertrag pro Kopf entrichten Ab-
gaben in den Steuerkraftausgleich.
3 Die Höhe der Beiträge und Abgaben ergibt sich aus der Multi-
plikation der Differenz zwischen dem Normsteuerertrag pro Kopf 
und dem durchschnittlichen Normsteuerertrag pro Kopf mit dem 
Beitragssatz beziehungsweise dem Abgabensatz gemäss Ab-
satz 4 sowie mit der Einwohnerzahl.
4 Die Beitrags- und Abgabensätze sind gleich hoch und liegen 
zwischen 20 und 40 %.
5 Der Grosse Rat legt den Beitrags- und Abgabensatz in diesem 
Rahmen durch Dekret fest.

§  1
Steuerkraftausgleich
1 Der Beitrags- und Abgabensatz für den Steuerkraftausgleich
gemäss § 6 Abs. 4 des FiAG beträgt 30 %.

§  7
Mindestausstattung
1 Liegt die Summe des Normsteuerertrags pro Kopf und des Bei-
trags aus dem Steuerkraftausgleich pro Kopf tiefer als der 
Grenzwert gemäss Absatz 2, erhält die Gemeinde Mindestaus-
stattungsbeiträge.

§  2
Mindestausstattung
1 Der Grenzwert für die Mindestausstattung gemäss § 7 Abs. 2 
FiAG beträgt 84 %.
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2 Der Grenzwert liegt zwischen 80 und 85 % des durchschnittli-
chen Normsteuerertrags pro Kopf. Der Grosse Rat legt ihn in 
diesem Rahmen durch Dekret fest.
3 Der Mindestausstattungsbeitrag ergibt sich aus der Multiplika-
tion der Differenz zwischen dem Grenzwert und dem Normsteu-
erertrag pro Kopf zuzüglich des Beitrags aus dem Steuerkraft-
ausgleich pro Kopf mit der Einwohnerzahl.

3. Lastenausgleich

§  8
Bildungslastenausgleich
1

Gemeinden mit einer höheren Volksschülerzahl als der Norm-
wert gemäss Absatz 3 erhalten Beiträge aus dem Bildungslas-
tenausgleich.
2 Gemeinden mit einer tieferen Volksschülerzahl als der Norm-
wert gemäss Absatz 3 entrichten Abgaben in den Bildungslas-
tenausgleich.
3 Der Normwert für eine Gemeinde ergibt sich aus der Multiplika-
tion ihrer Einwohnerzahl mit dem Anteil aller Volksschülerinnen 
und Volksschüler an der kantonalen Gesamtbevölkerung.
4 Die Beiträge und Abgaben ergeben sich aus der Multiplikation 
der Differenz zwischen der Volksschülerzahl und dem Normwert 
mit dem Grundbetrag pro Einheit.
5 Der Grundbetrag pro Einheit soll zwischen 50 % und 100 % 
des durchschnittlichen Aufwands liegen, der den Gemeinden 
pro Schülerin oder Schüler für die Beiträge an den Personalauf-
wand der Volksschule erwächst.
6 Der Grosse Rat legt den Grundbetrag pro Einheit in diesem 
Rahmen durch Dekret fest.

§  3
Bildungslastenausgleich
1

Der Grundbetrag pro Einheit zur Ermittlung des Bildungslas-
tenausgleichs gemäss § 8 Abs. 6 FiAG beträgt Fr. 2'500.–.

§  9
Soziallastenausgleich
1 Gemeinden mit einer höheren Anzahl unterstützter Personen 
gemäss eidgenössischer Sozialhilfestatistik als der Normwert 
gemäss Absatz 3 erhalten Beiträge aus dem Soziallastenaus-
gleich.

§  4
Soziallastenausgleich
1 Der Grundbetrag pro Einheit zur Ermittlung des Soziallasten-
ausgleichs gemäss § 9 Abs. 6 FiAG beträgt Fr. 7'000.–.
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2 Gemeinden mit einer tieferen Anzahl unterstützter Personen 
gemäss eidgenössischer Sozialhilfestatistik als der Normwert 
gemäss Absatz 3 entrichten Abgaben in den Soziallastenaus-
gleich.
3

Der Normwert für eine Gemeinde ergibt sich aus der Multiplika-
tion ihrer Einwohnerzahl mit der kantonalen Sozialhilfequote 
gemäss eidgenössischer Sozialhilfestatistik.
4

Die Beiträge und Abgaben ergeben sich aus der Multiplikation 
der Differenz zwischen der Anzahl unterstützter Personen und 
dem Normwert mit dem Grundbetrag pro Einheit.
5

Der Grundbetrag pro Einheit soll zwischen 50 % und 100 % 
des durchschnittlich ausbezahlten Sozialhilfebetrags pro unter-
stützte Person gemäss eidgenössischer Sozialhilfestatistik lie-
gen.
6 Der Grosse Rat legt den Grundbetrag pro Einheit in diesem 
Rahmen durch Dekret fest.

§  10
Räumlich-struktureller Lastenausgleich, Teilbereich Anteil Siedlungsfläche
1 Gemeinden mit einer grösseren Gesamtfläche als der Norm-
wert gemäss Absatz 2 erhalten Beiträge aus dem räumlich-
strukturellen Lastenausgleich.
2 Der Normwert für eine Gemeinde ergibt sich aus der Division 
der Siedlungsfläche (Summe der Wohn- und Mischzone sowie 
der Industrie- und Gewerbezone) durch den Divisor 0,055.
3 Die Beiträge ergeben sich aus der Multiplikation der Differenz 
zwischen der Gesamtfläche einer Gemeinde und dem Normwert 
gemäss Absatz 2 (gemessen in Hektaren) mit dem Grundbetrag 
pro Einheit.
4 Der Grundbetrag pro Einheit beträgt zwischen Fr. 500.– und 
Fr. 800.–.
5 Der Grosse Rat legt den Grundbetrag pro Einheit in diesem 
Rahmen durch Dekret fest.

§  5
Räumlich-struktureller Lastenausgleich, Teilbereich Anteil Siedlungsfläche
1 Der Grundbetrag pro Einheit zur Ermittlung des räumlich-
strukturellen Lastenausgleichs, Teilbereich Anteil Siedlungsflä-
che gemäss § 10 Abs. 4 FiAG beträgt Fr. 650.–.
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§  11
Räumlich-struktureller Lastenausgleich, Teilbereich Einwohnerzahl
1

Gemeinden mit weniger als 1'250 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern erhalten Beiträge aus dem räumlich-strukturellen Las-
tenausgleich.
2

Die Beiträge ergeben sich aus der Multiplikation der Differenz 
zwischen der Zahl 1'250 und der Einwohnerzahl einer Gemein-
de mit dem Grundbetrag pro Einheit. Der Grundbetrag pro Ein-
heit wird maximal mit 500 multipliziert.
3 Der Grundbetrag pro Einheit beträgt zwischen Fr. 100.– und 
Fr. 200.–.
4

Der Grosse Rat legt den Grundbetrag pro Einheit in diesem 
Rahmen durch Dekret fest.

§  6
Räumlich-struktureller Lastenausgleich, Teilbereich Einwohnerzahl
1

Der Grundbetrag pro Einheit zur Ermittlung des räumlich-
strukturellen Lastenausgleichs, Teilbereich Einwohnerzahl ge-
mäss § 11 Abs. 3 FiAG beträgt Fr. 150.–.

4. Kürzung der Beiträge aus dem Ressourcen- und 
Lastenausgleich

§  12
Beitragskürzung bei tiefem Steuerfuss
1 Ergibt sich für eine Gemeinde aus der Summe der Beiträge 
und Abgaben gemäss den §§ 6–11 insgesamt ein Anspruch auf 
einen Beitrag, wird dieser gekürzt, wenn der Steuerfuss dieser 
Gemeinde im Zahlungsjahr um mehr als fünf Prozentpunkte un-
ter dem durchschnittlichen Steuerfuss all jener Gemeinden liegt, 
die unter Berücksichtigung aller Instrumente des Ressourcen-
und Lastenausgleichs eine Finanzausgleichsabgabe zu entrich-
ten haben (Gebergemeinden).
2

Der durchschnittliche Steuerfuss der Gebergemeinden wird auf 
der Basis des Vorvorjahres des Zahlungsjahres analog zur Re-
gelung gemäss § 5 Abs. 3 berechnet. 
3 Die Kürzung erfolgt in der Höhe des Betrags, den die Gemein-
de an zusätzlichen Steuererträgen erzielen könnte, wenn sie 
ihren Steuerfuss auf einen Wert anheben würde, der fünf Pro-
zentpunkte unter dem durchschnittlichen Steuerfuss der Geber-
gemeinden liegt.
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4 Die Kürzung entspricht maximal dem durch die betroffene Ge-
meinde insgesamt beanspruchten Beitrag.
5

Die Kürzung wird der betroffenen Gemeinde mitgeteilt, sobald 
sie ihren Steuerfuss für das jeweilige Zahlungsjahr rechtsgültig 
festgelegt hat.

5. Ergänzungsbeiträge

§  13
Ordentliche Ergänzungsbeiträge
1

Gemeinden können ordentliche Ergänzungsbeiträge beantra-
gen, wenn sie das Haushaltsgleichgewicht gemäss § 88 g des 
Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) 
vom 19. Dezember 1978 1) nur erreichen könnten, indem sie 
den Steuerfuss höher als 25 Prozentpunkte über dem kantona-
len Mittelwert festsetzen würden.
2 Anspruch auf ordentliche Ergänzungsbeiträge besteht, wenn 
die Antrag stellende Gemeinde
a) ihren Steuerfuss um 25 Prozentpunkte über dem kantonalen

Mittelwert des Vorvorjahres festsetzt,
b) ihre übrigen Einnahmequellen im kantonsweit üblichen Aus-

mass maximal ausschöpft,
c) ihre Ausgaben unter Berücksichtigung der kantonsweit übli-

chen Standards zumutbarerweise nicht weiter reduzieren 
kann.

3 Die ordentlichen Ergänzungsbeiträge werden so angesetzt, 
dass die Gemeinden ihren Steuerfuss nicht höher als 25 Pro-
zentpunkte über dem kantonalen Mittelwert festsetzen müssen.

                                                  
1)
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§  14
Ausserordentliche Ergänzungsbeiträge
1

Gemeinden haben Anspruch auf ausserordentliche Ergän-
zungsbeiträge, wenn sie durch nicht beeinflussbare, ausseror-
dentliche und in der Regel einmalige Ereignisse grosser Trag-
weite derart finanziell belastet werden, dass eine alleinige Über-
nahme dieser Belastungen unter Berücksichtigung der finanziel-
len Gesamtsituation der Gemeinde als unzumutbar erscheint.
2

Die ausserordentlichen Ergänzungsbeiträge werden so ange-
setzt, dass die begünstigte Gemeinde das Haushaltsgleichge-
wicht gemäss § 88 g des Gemeindegesetzes erreichen kann.

§  15
Beitragsdauer
1 Ordentliche Ergänzungsbeiträge werden für maximal vier Jah-
re zugesprochen. Nach Ablauf dieser Frist kann ein neues Ge-
such eingereicht werden.
2 Sind die Voraussetzungen zur Ausrichtung von ordentlichen 
Ergänzungsbeiträgen während der Beitragsdauer nicht mehr 
beziehungsweise nicht mehr im selben Umfang erfüllt, werden 
diese Ergänzungsbeiträge bei einer mehrjährigen Anspruchspe-
riode auf das nächstfolgende Jahr aufgehoben beziehungsweise 
den neuen Gegebenheiten angepasst.
3 Ausserordentliche Ergänzungsbeiträge werden in Form eines 
einmaligen Beitrags gesprochen. Eine gestaffelte Auszahlung ist 
möglich.

§  16
Auflagen
1 Der Regierungsrat kann die Ausrichtung von Ergänzungsbei-
trägen mit Auflagen verbinden.
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§  17
Verfahren
1

Gesuche für Ergänzungsbeiträge sind beim zuständigen De-
partement einzureichen. Der Regierungsrat entscheidet auf An-
trag des zuständigen Departements über die Gesuche.
2

Gesuche für ordentliche Ergänzungsbeiträge gemäss § 13 sind 
spätestens acht Monate vor Beginn des Jahres einzureichen, für 
das sie beantragt werden. Gesuche für ausserordentliche Er-
gänzungsbeiträge gemäss § 14 können jederzeit eingereicht 
werden.

6. Beiträge für die regionale Standortförderung

§  18
Beiträge für die regionale Standortförderung
1 Der Betrieb regionaler Standortförderungen sowie entspre-
chende Projekte können aus der Spezialfinanzierung Finanz-
ausgleich mitfinanziert werden.
2 Diese Beiträge werden im Rahmen von Leistungsvereinbarun-
gen an die Regionalplanungsverbände ausgerichtet. Das zu-
ständige Departement ist für die Ausarbeitung und Überwa-
chung der Leistungsvereinbarungen verantwortlich.
3 Die Höhe der Beiträge richtet sich nach der summierten Steu-
erkraft und der summierten Einwohnerzahl der einzelnen Mit-
gliedergemeinden im betreffenden Regionalplanungsverband.
4 Die Mitgliedergemeinden der Regionalplanungsverbände müs-
sen finanzielle Eigenleistungen in der Höhe von mindestens ei-
nem Drittel der Gesamtkosten der beitragsberechtigen Leistun-
gen erbringen.
5

Die Beiträge sind zweckgebunden für Massnahmen der Stan-
dortentwicklung und -pflege sowie des Standortmarketings zu 
verwenden.
6 Der Grosse Rat legt die für diesen Zweck maximal verfügbaren 
Mittel durch Dekret fest.

§  7
Beiträge für die regionale Standortförderung
1 Für Beiträge für die regionale Standortförderung gemäss § 18 
FiAG stehen pro Jahr maximal Fr. 2 Mio. zur Verfügung.
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7. Gemeindezusammenschlüsse

§  19
Unterstützung von Gemeindezusammenschlüssen
1

Die Beiträge gemäss § 8a Abs. 1 des Gemeindegesetzes wer-
den der Spezialfinanzierung Finanzausgleich entnommen.
2

Der Regierungsrat entrichtet sich zusammenschliessenden 
Gemeinden eine Zusammenschlusspauschale und bei unter-
durchschnittlicher Steuerkraft einen Zusammenschlussbeitrag. 
Dieser Beitrag berechnet sich nach der Steuerkraft und der Ein-
wohnerzahl der Gemeinden. Der Grosse Rat regelt die Höhe der 
Zusammenschlusspauschale und die Berechnung des Zusam-
menschlussbeitrags durch Dekret.
3 Kommt es innert vier Jahren zum Zusammenschluss mit einer 
weiteren Gemeinde, erhält nur diese eine Zusammenschluss-
pauschale und einen Zusammenschlussbeitrag gemäss Absatz 
2.
4 Die Mehrkosten für Beiträge an kommunale Nutzungsplanun-
gen, die dem Kanton gemäss § 2 Abs. 2 des Dekrets über die 
Beiträge an die Raumplanung vom 15. November 1994 1) im 
Falle von Gemeindezusammenschlüssen entstehen, gehen zu 
Lasten der Spezialfinanzierung Finanzausgleich.

§  8
Unterstützung von Gemeindezusammenschlüssen
1

Die Zusammenschlusspauschale gemäss § 19 Abs. 2 FiAG 
beträgt pro Gemeinde Fr. 400'000.–.
2

Gemeinden mit einer relativen Steuerkraft unter dem kantona-
len Durchschnitt werden Zusammenschlussbeiträge gewährt. 
Die Höhe des Beitrags berechnet sich aus der Multiplikation des 
Faktors 3,5 mit dem Ergebnis der Multiplikation folgender Fakto-
ren:
a) Differenz zwischen der durchschnittlichen relativen Steuer-
kraft aller Gemeinden und jener der betreffenden Gemeinde,
b) nach Grösse gewichtete Einwohnerzahl der betreffenden 
Gemeinde.
3 Für die Einwohnerzahl und die relative Steuerkraft gemäss 
Absatz 2 sind die Durchschnittswerte der letzten drei Jahre vor 
dem Gemeindezusammenschluss massgebend. Die resultieren-
de Einwohnerzahl wird wie folgt berücksichtigt:
a) erste 500 Einwohnerinnen und Einwohner zu 100 %,
b) nächste 1'000 Einwohnerinnen und Einwohner zu 80 %,
c) nächste 1'500 Einwohnerinnen und Einwohner zu 50 %,
d) nächste 2'000 Einwohnerinnen und Einwohner zu 30 %,
e) weitere Einwohnerinnen und Einwohner zu 15 %.

                                                  
1
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§  20
Berechnung des Finanzausgleichs für zusammengeschlossene Gemeinden
1

Zur Ermittlung der Finanzausgleichsbeiträge oder -abgaben für 
eine aus einem Gemeindezusammenschluss neu hervorgegan-
gene Gemeinde werden die für die Berechnung erforderlichen 
Daten der einzelnen Gemeinden zusammengezählt, soweit sie 
Basisjahre betreffen, in denen die Gemeinden noch nicht zu-
sammengeschlossen waren.

§  21
Beitragsgarantie
1 Sind bei einem Gemeindezusammenschluss eine oder mehre-
re Gemeinden beteiligt, die vor dem Zusammenschluss Beiträge 
aus der Mindestausstattung gemäss § 7 und beziehungsweise 
oder aus dem räumlich-strukturellen Lastenausgleich gemäss 
den §§ 10 und 11 erhalten haben, bleiben diese Beiträge in ihrer 
bisherigen Höhe während acht Jahren garantiert.
2 Sind bei einem Gemeindezusammenschluss eine oder mehre-
re Gemeinden beteiligt, die vor dem Zusammenschluss ordentli-
che Ergänzungsbeiträge gemäss § 13 erhalten haben, bleiben 
diese Beiträge in ihrer bisherigen Höhe während vier Jahren 
garantiert.
3 Die bisherige Höhe der Beiträge entspricht dem Durchschnitt 
der in den letzten drei Jahren vor Vollzug des Zusammen-
schlusses erhaltenen Beiträge.
4 Der Garantiebetrag wird für die Mindestausstattung, für die 
beiden Teilbereiche des räumlich-strukturellen Lastenausgleichs 
sowie für die ordentlichen Ergänzungsbeiträge separat berech-
net.
5 Der Garantiebetrag entspricht der Differenz zwischen der 
Summe der bisherigen Beiträge der am Zusammenschluss be-
teiligten Gemeinden und dem für die neue Gemeinde errechne-
ten Beitragsanspruch, sofern die Summe der bisherigen Beiträ-
ge höher ist.
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8. Finanzierung

§  22
Finanzierungsstruktur
1

Die gestützt auf dieses Gesetz ausgerichteten Beiträge werden 
finanziert durch
a) Abgaben der Gemeinden gemäss den §§ 6 Abs. 2, 8 Abs. 2 
und 9 Abs. 2,
b) Zuschläge bei der Kantonssteuer auf Einkommen und Vermö-

gen der natürlichen Personen und beziehungsweise oder bei 
der Kantonssteuer auf Gewinn und Kapital der juristischen 
Personen.

§  23
Höhe der Steuerzuschläge
1 Die Steuerzuschläge gemäss § 22 Abs. 1 lit. b betragen
a) 0 bis 2 Prozent für natürliche Personen,
b) 0 bis 10 Prozent für juristische Personen.
2 Der Grosse Rat beschliesst über die Höhe der Zuschläge ge-
mäss Absatz 1 im Rahmen der Beschlussfassung über das 
Budget.

§  24
Spezialfinanzierung Finanzausgleich
1 Für die Belange des Finanzausgleichs besteht eine Spezialfi-
nanzierung. Alle Zahlungen, die gestützt auf dieses Gesetz er-
folgen, laufen über diese Spezialfinanzierung.
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2 Der Bestand der Spezialfinanzierung soll in der Regel bei ei-
nem Wert liegen, der zwischen dem einfachen und dem zweifa-
chen jährlichen vertikalen Finanzierungsbedarf liegt.
3 Der vertikale Finanzierungsbedarf entspricht der Differenz zwi-
schen allen gestützt auf dieses Gesetz ausbezahlten Beiträgen 
und den Abgaben gemäss § 22 Abs. 1 lit a.
4 Verlässt der Bestand der Spezialfinanzierung die Bandbreite 
gemäss Absatz 2, hat der Grosse Rat die Höhe der Steuerzu-
schläge gemäss § 23 Abs. 1 anzupassen und beziehungsweise 
oder die Steuerungsgrössen für die Beitragsansprüche zu än-
dern.
5

Reichen die Erträge aus einem Jahr sowie die in der Spezialfi-
nanzierung vorhandenen Mittel nicht aus, um alle gemäss die-
sem Gesetz ermittelten Beiträge zu finanzieren, werden sämtli-
che Beitragszahlungen linear so gekürzt, dass in der Spezialfi-
nanzierung kein Negativsaldo entsteht.
6 Reichen die in der Spezialfinanzierung vorhandenen Mittel zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder aus, um die gemäss Absatz 5 
gekürzten Beiträge zu finanzieren, werden die gekürzten Beiträ-
ge nachträglich ausgerichtet.
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9. Wirkungsbericht

§  25
Wirkungsbericht
1

Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat alle vier bis 
fünf Jahre einen Wirkungsbericht zum Finanzausgleich.
2

Der Wirkungsbericht gibt Auskunft über alle für die Beurteilung 
des Finanzausgleichs relevanten Entwicklungen in der betrach-
teten Periode.
3

Der Grosse Rat kann zentrale Inhalte des Berichts durch Dek-
ret regeln.

§  9
Wirkungsbericht
1

Der Wirkungsbericht gemäss § 25 FiAG umfasst insbesondere 
Aussagen zu folgenden Punkten:
a) Entwicklung der Unterschiede zwischen den Gemeinden bei 
Steuerkraft, Steuerbelastung und Ausgabenbelastung,
b) Wirkung der Finanzausgleichszahlungen auf die Unterschie-
de,
c) Entwicklung des Umfangs der Finanzausgleichsbeiträge, der 
Spezialfinanzierung Finanzausgleich und der einzelnen Finan-
zierungsquellen,
d) Angemessenheit der Höhe der festgelegten Steuerungspa-
rameter und der Dotierung der Lastenausgleichsinstrumente,
e) Wirkung des Finanzausgleichs auf die Gemeindestrukturen,
f) Übersicht über die bewilligten und die abgelehnten Gesuche 
für Ergänzungsbeiträge sowie über die Wirkung der ausgerichte-
ten Beiträge,
g) Bedarf für eine Anpassung der Rechtsgrundlagen.

10. Übergangs- und Schlussbestimmungen

§  26
Übergangsrecht
1 Der Bestand des Finanzausgleichsfonds gemäss § 5 des Ge-
setzes über den Finanz- und Lastenausgleich (Finanzaus-
gleichsgesetz, FLAG) vom 29. Juni 1983 1) wird zu Beginn des 
Jahres, in dem das vorliegende Gesetz finanzwirksam wird, in 
die Spezialfinanzierung Finanzausgleich gemäss § 24 überführt.
2 Die Finanzausgleichszahlungen im Jahr des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes erfolgen gestützt auf das bisherige Finanzaus-
gleichsrecht.
3 Alle Finanzausgleichszahlungen im Jahr nach dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes erfolgen gestützt auf dieses Gesetz.

                                                  
1)

SAR 615.100

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/615.100/de
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4 Soweit sich die Ermittlung des durchschnittlichen Steuerfusses 
gemäss § 5 Abs. 3 auf Jahre stützt, die vor der Finanzwirksam-
keit dieses Gesetzes liegen, muss der errechnete durchschnittli-
che Steuerfuss im Umfang des Steuerfussabtauschs gemäss 
dem Gesetz über den Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbi-
lanz sowie über die Übergangsbeiträge (AVBiG) vom xx.xx.xxxx 
1) reduziert werden.

5
Für die ersten beiden Jahre, in denen dieses Gesetz finanz-

wirksam ist, werden keine ordentlichen Ergänzungsbeiträge 
gemäss § 13 ausgerichtet.
6

Gesuche für ordentliche Ergänzungsbeiträge gemäss § 13, die 
das dritte Jahr betreffen, nachdem dieses Gesetz finanzwirksam 
geworden ist, können in Abweichung von § 17 Abs. 2 bis sechs 
Monate vor Beginn dieses dritten Jahres eingereicht werden.
7 Kann sich die Ermittlung der Beitragsgarantie gemäss § 21 
noch nicht auf Beitragsleistungen gemäss diesem Gesetz aus 
drei Jahren abstützen, bilden das eine oder die beiden verfügba-
ren Jahre die Berechnungsbasis.

§  27
Inkrafttreten
1

Der Regierungsrat setzt dieses Gesetz gleichzeitig mit dem 
AVBiG in Kraft.

§  10
Inkrafttreten

Der Regierungsrat setzt dieses Dekret gleichzeitig mit dem FiAG 
in Kraft.

II. II.

Keine Fremdänderungen. Keine Fremdänderungen.

III. III.

Der Erlass SAR 615.100 (Gesetz über den Finanz- und Lasten-
ausgleich [Finanzausgleichsgesetz, FLAG] vom 29. Juni 1983) 
wird aufgehoben.

Der Erlass SAR 615.110 (Dekret über den Finanz- und Lasten-
ausgleich [Finanzausgleichsdekret, FLAD] vom 29. Mai 1984) 
wird aufgehoben.

                                                  
1)

SAR XXX.XXX

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/XXX.XXX/de
http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/615.110/de
http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/615.100/de


- 17 -

Entwurf des Regierungsrats vom 3. Dezember 2014 für das Anhörungsverfahren. Bemerkungen

IV. IV.

Der Regierungsrat setzt die Aufhebung unter Ziff. III. gleichzeitig 
mit dem AVBiG in Kraft.

Der Regierungsrat setzt die Aufhebung unter Ziff. III. gleichzeitig 
mit dem FiAG in Kraft.

Aarau
Präsident des Grossen Rats

Protokollführerin

Aarau
Präsident des Grossen Rats

Protokollführerin


